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Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen  
 

Grundsätzlich gelten die Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz TAB2007 sowie die der TAB2007 nachgelagerten VDN (BDEW)-Richtlinien. Zusätz-
lich gelten die Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Weilburg GmbH, die o.g. Richt-
linien ergänzen und alternative Ausführungslösungen anbieten. 

 (1)  Bei den Stadtwerken Weilburg GmbH ist beim Netzanschluss Strom das Anmeldeverfahren 
nach NAV unter Verwendung des VDEW - Mustervordrucks „Anmeldung zum Netzanschluss 
Strom“ einzuhalten. 

(2)  Um das Versorgungsnetz, den Hausanschluss und die Messeinrichtung leistungsgerecht aus-
legen zu können, sind mit der Anmeldung Angaben über die anzuschließenden Verbrauchsge-
räte zu machen, aus denen die von den Stadtwerken Weilburg GmbH gemäß „Teil 2 NAV“ vor-
zuhaltende Leistung ermittelt und festgelegt werden kann. 

(3) Der Anschluss folgender Anlagen und Verbrauchsgeräte bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Stadtwerke Weilburg GmbH: 

Neuanlagen 

Vorübergehend angeschlossene Anlagen, z. B. für Baustellen. 

und Schaustellerbetriebe 

Eigenerzeugungsanlagen  

Erweiterungen von Anlagen für landwirtschaftlichen, gewerblichen, beruflichen und sonstigen 
Bedarf, wenn die aufgrund der Anmeldungen nach gemäß „Teil 2 NAV“ festgelegte Leistung 
überschritten wird  

Motoren mit höheren Anzugströmen bzw. Nennleistungen als in Abschnitt 8.5 zugelassen 

Motoren mit schwerem Anlauf, häufigem Schalten oder schwankender Stromaufnahme  

Röntgengeräte 

Schweißgeräte mit mehr als 2 kVA Anschlusswert 

Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, ausgenommen bewegliche Geräte bis zu einem ge-
samten Anschlusswert von 2 kW je Kundenanlage  

Geräte mit Phasenanschnitt- oder Schwingungspaketsteuerung, soweit die nach Abschnitt 8.9 
zugelassenen Werte überschritten werden 

 
Einzelgeräte mit mehr als 12 kW Anschlusswert 
 

Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

 
Die Ausführung der geplanten Anlage soll vor Beginn der Installationsarbeiten vom Installateur 
mit den Stadtwerken Weilburg GmbH abgestimmt werden. 
 

Der vollständige Wortlaut der Technischen Anschlussbedingungen kann bei den Stadtwerken Weil-
burg GmbH eingesehen werden und wird auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
 


